
Abstimmung am 26. Juni

Zum Gastkommentar 
von Marcus Büchel 
Der Beitrag, erschienen im «Volks-
blatt» vom 25. Juni, gibt einen sehr 
guten Überblick zur aktuellen Fi-
nanzsituation für einkommens-
schwache Bevölkerungsgruppen in 
Liechtenstein. Aus meiner Sicht gibt 
es jedoch weitere, erwähnenswerte 
Punkte:

1. Es wird nur die AHV-Monatsrente
aufgeführt. Dabei wird übersehen,
dass unsere AHV dreizehnmal aus-
bezahlt wird. Somit liegt die liech-
tensteinische AHV-Jahresrente im-
mer noch erheblich über der jährli-
chen Leistung der schweizerischen
AHV, die zwölfmal überwiesen
wird. Ausserdem bekommt in Liech-
tenstein jeder Ehepartner eine Ein-
zelrente. In der Schweiz werden die
AHV-Renten der Ehepartner auf 150
Prozent der Maximalrente be-
schränkt, was im Vergleich zu
Liechtenstein in vielen Fällen eine
Schlechterstellung bedeutet. Zudem
werden die Renten bei uns wesent-
lich grosszügiger berechnet (z. B.
Aufwertungsfaktor).
2. In Liechtenstein wohnhafte Per-
sonen können bei der AHV Ergän-
zungsleistungen anmelden, wenn 
die Anspruchsvoraussetzungen er-
füllt sind. Das ergibt zusätzliche 
Einnahmen zur AHV-Rente.
3. Bei den Erwerbstätigen wird die
Hälfte der Krankenkassaprämie
vom Arbeitgeber geleistet, während
pensionierte Personen diese voll-
umfänglich selber bezahlen. Dies
gilt zumindest für jene, die nicht
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Franchise – Ein Argumentarium
Landtag, Regierung und Grossparteien stehen der Initiative zur Abschaffung der Franchise für Rentner ablehnend gegenüber.
Nun wird in einer Volksabstimmung darüber entschieden. In diesem Beitrag werden sozioökonomische Hintergründe dieser

Entlastungmassnahme beleuchtet. Ein Gastkommentar von Marcus Büchel.

Beginnen wir alltagsprak-
tisch: Wer seine Gasrech-
nung für das erste Quartal 
2022 in Augenschein nahm, 

dürfte sich die Augen gerieben ha-
ben. War es denn möglich, dass 
man in diesem Winter so viel ver-
braucht hat? In Tat und Wahrheit 
waren es weder Kälte noch altersbe-
dingte Wärmebedürftigkeit, welche 
die Rechnung hatte hochschnellen 
lassen, vielmehr schlug ein Preisan-
stieg pro verbrauchte Kilowattstun-
de gegenüber demselben Quartal im 
Vorjahr um 37 Prozent zu. Ein Blick 
auf die Preisanzeige an der Tank-
stelle bestätigt den erschreckenden 
Befund: 2,39 für einen Liter Diesel.
Nicht nur die Energiepreise steigen 
exorbitant. Es drohen neue Steuern 
und Abgaben, die mit Klimaschutz[1]

begründet werden. Darob entwertet 
eine Inflation, wie schon lange 
nicht mehr, den Geldwert und 
schmälert damit die Kaufkraft. Im 
April erreichte die Inflation in der 
Schweiz die 2,5-Prozent-Marke[2]. 
Die Schweizerische Nationalbank 
hob, wie soeben gemeldet wurde, 
«überraschend» den Leitzins an, 
um «dem gestiegenen inflationären 
Druck entgegenzuwirken».[3]

Unser Nachbarland Österreich 
stöhnt unter der Last von Inflation 
und steigender Energiepreise, wes-
wegen die Regierung ein «Milliar-
denpaket gegen die Teuerung[4]»ge-
schnürt hat, sowie die Senkung der 
Mehrwertsteuer auf Lebensmittel 
ankündigte. Die Anzeichen für dra-
matische ökonomische Veränderun-
gen sind unübersehbar.
Bei uns übt sich die Politik eher in 
Zurückhaltung. Allerdings räumt 

der Sozialminister ein, dass «die ge-
setzliche Schwelle für eine Renten-
erhöhung in diesem Jahr über-
schritten»[5] sein werde.

Die Lage der «Rentner»
Die «Rentner» gehören zu jenen Be-
völkerungsgruppen, die am meisten 
der Inflation beziehungsweise neu-
en finanziellen Belastungen gegen-
über passiv ausgesetzt sind. Da sie 
sich nicht mehr auf dem Arbeits-
markt befinden, können Rentner 
nur in Ausnahmefällen aus eigener 
Anstrengung ihr Einkommen ver-
bessern, um dadurch auf die Teue-
rung zu reagieren. Weder die AHV 
noch die Leistungen der Pensions-
kassen wurden in den letzten zehn 
Jahren erhöht. Wenn also das Ren-
teneinkommen gleichsam einzemen-
tiert ist, bedeutet das, dass der Le-
bensstandard dieser Bevölkerungs-
gruppe dementsprechend gesunken 
ist. Neue Gebühren, Steuern sowie 
inflationäre Effekte und Preiserhö-
hungen können vom dem Bevölke-
rungsteil, der auf Renteneinkom-
men angewiesen ist, in der Regel 
nur durch Einschränkungen im Le-
bensstandard aufgefangen werden. 
Bei eingefrorenen Renten führt die-
ser Mechanismus notwendigerweise 
allmählich und schleichend zur öko-
nomischen Schlechterstellung.
Im zweiten Armutsbericht von 
2008[6] zeigte sich, dass die Pensio-
nistenhaushalte das zweitniedrigste 
Einkommen aller Haushalte erzielen 
(S. 54). Dementsprechend sind die 
Haushalte mit Alterspension in be-
sonders hohem Ausmass von Ein-
kommensschwäche betroffen (34 
Prozent). Aufgrund der Sozialleistun-
gen[7] reduziert sich dieser Wert auf 
10 Prozent. (S. 66) Nichtsdestotrotz 
stellen oder stellten[8] die Rentner 
ökonomisch gesehen die zweitfra-
gilste Bevölkerungsgruppe dar.
«Die AHV ist zur Existenzsicherung» 
gedacht[9], so Sozialminister Manuel 
Frick. Zum Vergleich: Die maximale 
AHV beträgt 2320 Franken und die 
Wirtschaftliche Sozialhilfe, die per 
Definition das Existenzminimum 
abzudecken hat, 2434 Franken. Ein 
älterer Mensch mit einer sogenann-

ten Vollrente muss also mit weniger 
auskommen als ein Bezieher von 
Wirtschaftlicher Sozialhilfe. Mit der 
AHV-Pension allein kann nur ein 
äusserst beengtes Leben geführt 
werden. Erst zusätzliche Einkom-
men, insbesondere werden dies Be-
züge von einer Pensionskasse sein, 
erlauben einen einigermassen nor-
malen Lebensstandard.

… und wie sie zu verbessern 
wäre
Um die weitere Verschlechterung 
der sozioökonomischen Lage der 
( jetzigen) Pensionisten aufzuhalten 
oder diese gar zu verbessern, gibt es 
zwei Möglichkeiten: Die Erhöhung 
der AHV oder zusätzliche staatliche 
Transferleistungen. AHV-Leistungen 
gehen zu einem beträchtlichen Teil 
ins Ausland. Bei staatlichen Leistun-
gen jedoch ist es zulässig, diese aus-
schliesslich an im Land Wohnhafte 
auszurichten. Bereits vor zwanzig 
Jahren hatte man sich im Ressort 
Soziales Gedanken gemacht, wie die 
als zu gering eingeschätzte AHV-
Leistung angehoben werden könnte. 
Man dachte an eine pauschale Zula-
ge zur AHV-Rente[10] zur Abfederung 
der hohen Lebenshaltungskosten im 
Inland, in deren Genuss ausschliess-
lich Rentner mit Wohnsitz in Liech-
tenstein kommen sollten.
Die Abschaffung der Franchise für 
Personen im Rentenalter, welche Ge-
genstand der Volksabstimmung ist, 
fällt in die zweite Gruppe. Die Aus-
richtung einer staatlichen Leistung 
hat gegenüber der Erhöhung der 
AHV-Renten den Vorteil, dass die ge-
samten eingesetzten Mittel im In-
land verbleiben. Im Allgemeinen 
wird es als durchaus legitimes Inter-
esse jedes Staates angesehen, seine 
Steuermittel prioritär seiner eigenen 
Bevölkerung zukommen zu lassen.
Bei positivem Abstimmungsausgang 
wäre es das erste Mal seit zehn Jah-
ren, dass die ökonomische Lage der 
Rentner verbessert würde.

Argumente gegen 
Gegenargumente
Die Giesskannenmetapher: Verbrei-
tet ist die Benennung von allgemei-

nen Transferleistungen mit dem Be-
griff «Giesskannenprinzip», der auch 
im Informationsblatt der Regierung 
auftaucht. Wir haben im Zweiten Ar-
mutsbericht nachgewiesen, dass all-
gemeine Leistungen, wie etwa das 
Kindergeld, sich effektiv auf die Ziel-
gruppe auswirkt (S. 65 ff.). 

Über die Vorteile von
allgemeinen Leistungen
Allgemeine Leistungen für alle oder 
bestimmte Bevölkerungsgruppen 
haben weitere Vorteile: Es werden 
alle in der Zielgruppe – im Falle der 
Abschaffung der Franchise die Ren-
tenbezieher – zuverlässig erreicht[11];  
es gibt keine Hürden über Anträge 
oder dergleichen, zudem sind die 
Verwaltungskosten minimal. Man 
kann darüber hinaus zeigen, dass 
es durch ein Überwiegen einkom-
mensabhängiger Sozialtransfers zu 
negativen Effekten kommt.[12] Pau-
schale Leistungen (exemplarisch 
dafür das Kindergeld) erzeugen der-
artige unerwünschte dynamische 
Probleme nicht.
Dem Argument, dass es ungerecht 
sei, auch Wohlhabenderen die Fran-
chise vom Staat bezahlen zu lassen, 
steht entgegen, dass Haushalte mit 
höheren Einkommen den bezoge-
nen Beitrag durch ihre höhere Steu-
erleistungen kompensieren.
Zunahme der Arztbesuche: Weder 
ist die Behauptung, es käme ohne 
Franchise zur Zunahme ungerecht-
fertigter Arztbesuche, durch irgend-
einen empirischen Beleg untermau-
ert, noch erscheint diese psycholo-
gisch plausibel. Selbstverständlich 
kann man es schaffen, Patienten 
durch hohe finanzielle Barrieren 
Arztbesuche zu vergällen.
Die entscheidende Frage ist nur, ob 
dies medizinisch vernünftig ist. 
Möglichst viele Menschen möglichst 
lange mittels einer hohen Franchise 
vom Arztbesuch abzuhalten, kann 
nicht das Ziel einer guten medizini-
schen Versorgung sein, denn die 
Franchise ist selektiv blind: Sie 
führt nicht zur (behaupteten) Selek-
tion dahingehend, dass Personen, 
die gar keinen Arzt benötigen, den 
Praxen fernblieben, dafür aber je-

ne, die einen Arzt benötigen wür-
den, diesen auch konsultierten. Aus 
vielen Forschungen ist bekannt, 
dass Männer ungern und häufig zu 
spät zum Arzt gehen. Das führt zu 
schwereren Krankheitsverläufen, 
kostspieligeren Behandlungen und 
kostet darüber hinaus die Männer 
einige Lebensjahre im Vergleich zu 
Frauen. Diesem Befund zufolge 
müsste man im Sinne der modernen 
geschlechtsspezifischen Medizin die 
Franchise für Männer abschaffen.
Die Franchise trifft die Mittel-
schicht, und zwar jene Haushalte 
besonders, deren Einkommen gera-
de zu hoch ist, um in den Genuss 
staatlicher Prämienverbilligungsbei-
träge zu gelangen, die sich aber jede 
Ausgabe sehr genau überlegen müs-
sen. Einkommensschwache können 
von der Prämienverbilligung profi-
tieren. Für diese Gruppe zeitigt die 
Franchise ebenso wie für Grossver-
diener keine lenkende Wirkung.[13]

Die Franchise stellt an sich ein un-
taugliches Lenkungsinstrument dar 
und gehört für Männer ebenso wie 
für Frauen abgeschafft.
Das Neidargument: Dem wohl auf die 
jüngere Wählerschaft angesetzten 
Neidargument, dass die Alten zu viel 
vom Staat erhalten, kann entgegenge-
halten werden, dass bei den «Alten» 
eine Reihe von Sozialtransfers entfal-
len, von denen «die Jungen» profitie-
ren, etwa das Kindergeld oder die 
Mietbeihilfen. 
Die Franchisebefreiung ist ein nicht 
unerheblicher erster Schritt in die 
richtige Richtung: Nämlich dem 
schleichenden Prozess der Ver-
schlechterung des Lebensstandards 
der älteren Menschen sowie der 
Verbreitung von Einkommens-
schwäche entgegenzuwirken. Ohne 
die sozioökomische Ausstattung der 
alten Menschen dynamisch auf die 
sich verändernden wirtschaftlichen 
Bedingungen anzupassen, wird das 
Ziel, den Lebensstandard zu erhal-
ten, nicht erreichbar sein. Und, um 
einem Missverständnis vorzubeu-
gen: Bei Abschaffung der Franchise 
erübrigt sich keineswegs die Not-
wendigkeit, die AHV-Renten zu er-
höhen.

Schwerpunkt Volksabstimmung vom 26. Juni

Sollen Rentner von der Franchise in der 
Krankenversicherung befreit werden?

Pro und Kontra Am 26. Juni stimmt Liechtenstein über die DpL-Initiative zur Abschaff ung der Franchise für Rentner in der Krankenversicherung (OKP).
Bei einem Ja müssten künftig nur noch Personen, die noch nicht das Rentenalter erreicht haben, je nach gewählter Franchise zwischen 500 und 1500 Fran-

ken an ihre Arztbesuche beisteuern. Das «Volksblatt» hat die DpL (Pro) und Regierungsrat Manuel Frick (Kontra) um ihre besten Argumente gebeten.

«Volksblatt»: Am 27. Juni wird abge-
stimmt. Bei der Unterschriften-
sammlung haben Sie etwa das Drei-
fache der nötigen Unterstützer ge-
funden. Denken Sie, auch die Ab-
stimmung wird zum Selbstläufer? 
Erich Hasler und Herbert Elkuch: 
Nein, denn die grossen Parteien ha-
ben die Nein-Parole herausgegeben. 
Die hohe Beteiligung bei der Unter-
schriftensammlung lässt aber dar-
auf schliessen, dass die Benachteili-
gung der heutigen Rentnergenerati-
on und der erlebte Sozialabbau ein 
grosses Problem ist.

Kurz zusammengefasst in einem 
Satz ohne Komma: Warum plädie-
ren Sie für ein «Ja»? 
Weil bei der Rentnergeneration ein 
unseres Landes unwürdiger Sozial-
abbau stattfindet und mit Ja zur 
Volksinitiative  unseren Rentnern 
wieder mehr zum Leben bleibt.

Ein Argument gegen Ihre Initiative 
ist, die Altersstrategie und den Ar-
mutsbericht abzuwarten, um die 
Probleme zu orten und ganzheitlich 
zu lösen. Kommt Ihre Initiative also 
zu früh? 
Sicher nicht zu früh, denn die Rent-
ner wurden seit 2011 von der allge-
meinen wirtschaftlichen Entwick-
lung abgehängt. Rentner sollten ihr 
Leben in gewohntem Rahmen fort-
setzen können. Mit der Teuerung 
und dem Einfrieren der AHV-Renten 
auf dem Niveau von 2011 ist dies 
nicht mehr möglich. Es geht bei der 
Initiative also im Grunde darum, ob 
die Mehrheit der Bevölkerung einen 
Sozialabbau bei den Rentnern befür-
wortet oder nicht. Der Armutsbe-
richt verliert durch die Initiative 
nicht an seiner Bedeutung. 
Bei der Altersstrategie geht es um ei-
ne sehr allgemeine Auslegeordnung 
aus einer sehr hohen Flughöhe. Da-
bei geht es um Themen wie langfris-
tige Ausgestaltung der Sozialwerke, 
insbesondere Stärkung der AHV, 
Pensionskasse, Förderung privaten 
Vorsorge, Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, lebenslanges Lernen, 
Teilzeitpensen usw. Die Umsetzung 
konkreter Ziele braucht noch sehr 
viel Zeit. Zuwarten hiesse, dem Ab-
bau der Solidarität gegenüber der 
Rentnergeneration weiter tatenlos 
zuzusehen. Darum muss jetzt ge-
handelt werden. 

Sie wollen genau jener Gruppe die 
Franchise erlassen, die am häufigs-
ten zum Arzt geht und somit ohne-
hin am stärksten von der Solidarge-
meinschaft der Prämienzahler ge-
tragen wird. Warum ist es gerecht-
fertigt spezifisch für diese Gruppe

1,6 Prozent ab, wobei der schweize-
rische Gewerkschaftsbund ange-
sichts der Teuerung vom Bundesrat 
sogar einen Sonderausgleich für 
Rentner fordert. 
Die liechtensteinischen Rentner ha-
ben einen kräftigen Kaufkraftver-
lust hinnehmen müssen und liegen 
im sozialen Gefüge auf dem letzten 
Platz. Unsere Initiative ist ein Schritt 
in die richtige Richtung, weil dann 
für 95 Prozent der Rentner mehr 
zum Leben übrig bleibt. 

Wie erklären Sie einer 30-Jährigen, 
die jeden Monat ihre Krankenkas-
senprämie bezahlen muss, aber nur 
einmal in zwei Jahren zum Arzt 
geht, dass sie diesen einen Arztbe-
such auch noch selbst bezahlen soll? 
Eine Krankenkasse ist eine Solidar-
gemeinschaft wie die AHV. Die heu-
te 30-Jährige wird in 35 Jahren auch 
auf die Solidarität der anderen ange

die Franchise von 500 Franken voll 
aus, nur 5 Prozent gehen nie zum 
Arzt. Alte Leute von einem Arztbe-
such mit einer hohen Franchise ab-
halten zu wollen, ist also nicht ziel-
führend, sondern muss eher als aso-
zial bezeichnet werden. 

Die Mindestfranchise soll vor un-
überlegten Arztbesuchen abschre-
cken. Wird sie nun für einen Teil der 
Versicherten abgeschafft, könnte es 
auf eine Mengenausweitung in der 
OKP hinauslaufen, womit die Prä-
mien auf kurz oder lang weiter stei-
gen. Finden Sie, das muss die besag-
te 30-Jährige in Kauf nehmen? 
Alte Leute können nicht wählen, ob 
sie zum Arzt gehen wollen oder nicht. 
Die Franchise wurde ursprünglich 
eingeführt als Lenkungsabgabe, da-
mit die Leute sich vor dem Gang zum 
Arzt überlegen ob sie wirklich Kos

tung verantwortlich sein können, 
wie z. B. Ärzte und Spitäler. 

Warum fordern Sie denn nicht ein-
fach, die Abschaffung der Franchise 
für alle?
Das Problem einer Benachteiligung 
haben wir nun mal bei den Rentnern 
und nicht bei der aktiven Generati-
on. Wie oben schon gesagt, stellen 
Krankenkassenprämien, Franchise 
und Kostenbeteiligung für jüngere 
Menschen ein kleineres Problem 
dar, bezahlt der Arbeitgeber doch 
die Hälfte der Krankenkassenprä-
mie, und brauchen junge Leute den 
Arzt oft über Jahre nicht. 
Eine hohe Franchise dient einerseits 
dazu, Leute von unnötigen Arztbe-
suchen abzuhalten, und anderseits, 
die Krankenkassen zu entlasten, 
weil die Kosten die Versicherten sich 
selbst auf bürden. Für Rentner 
macht eine hohe Franchise kaum

liegen. Daher ist es keine Giesskan-
ne, weil explizit nur eine bestimmte 
Bevölkerungsgruppe profitiert. An-
gesichts dieses Arguments muss 
man sich die Frage stellen, ob denn 
AHV-Renten, Kindergeld, Steuerbe-
freiung Elektroautos usw. nicht auch 
Giesskannen sind. Bei diesen Leis-
tungen wird auch nicht zwischen 
dem Bankdirektor und dem Hilfsar-
beiter unterschieden. 

Sie wollen Rentner finanziell entlas-
ten, dafür wäre doch die AHV das 
richtige Vehikel. Warum streben Sie 
nicht eine spürbare Rentenerhö-
hung an? 
Gemäss Bericht und Antrag der Re-
gierung vom letzten Jahr ist eine 
Rentenerhöhung nur durch höhere 
Arbeitnehmer/Arbeitgeberbeiträge, 
und/oder Rentenaltererhöhung 
und/oder Erhöhung des Staatsbei-
trages möglich. Höhere Beiträge 
wurden vom Landtag im Dez. 2020 
abgelehnt, ein höheres Rentenein-
trittsalter ist derzeit politisch nicht 
umsetzbar, da die letzte Erhöhung 
erst gerade in Kraft getreten ist. Ein 
höherer Staatsbeitrag in die AHV ist 
nicht zielführend, da nur die Inlän-
der zahlen müssten. Unser Vor-
schlag ist zielgerichtet, schnell um-
setzbar und wirksam.

Sie führen als Pro-Argument an, 
dass Grenzgänger im Gegensatz zu 
einer AHV-Erhöhung nicht von Ih-
rer Initiative profitieren. Haben die-
se nicht gleichviel in unserem Land 
geleistet, wie Arbeitnehmer, die ih-
ren Wohnsitz im Inland haben?   
Die Initiative macht keinen Unter-
schied zwischen Grenzgängern, 
Ausländern und Einheimischen. Al-
le in Liechtenstein Krankenversi-
cherte profitieren genau gleich. (An-
merkung der Redaktion: Grenzgän-
ger sind in der Regel nicht in Liech-
tenstein krankenversichert.)

Kürzlich wurde eine Initiative lan-
ciert, die eine Rückkehr zum Misch-
index bei der Berechnung der AHV-
Renten zum Ziel hat. Warum sollte 
man für Rentner auch noch die 
Franchise in der OKP abschaffen? 
Sie tun so, als ob mit der Lancierung 
der (Fairness-)Initiative durch zwei 
Abgeordnete, diese Initiative von 
der Landtagsmehrheit schon ange-
nommen wäre. Die zur Abstimmung 
vorliegende Initiative hat immerhin 
eine Unterstützung von 6 Landtags-
abgeordneten hinter sich. Mit der 
Fairness-Initiative wird versucht, 
den Mischindex wieder einzufüh-
ren, damit in Zukunft die Lohnent-
wicklung für die Berechnung der 
AHV-Rente wieder mit einbezogen 
wird. Das ist zu begrüssen und ein 
erster Schritt zurück zur früheren 
Gesetzgebung. Da ist aber noch die 
Hürde der gesetzlich vorgeschriebe-
nen fünf Jahresausgaben in 20 Jah-
ren und der Index-Anstieg auf über 
103,4 Punkte. Eine AHV-Renten-Teu-
erungsanpassung kann nur die Re

DpL: «Alte Leute 
können nicht 
auswählen, ob sie 
zum Arzt gehen»
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«Volksblatt»: Am 27. Juni wird abge-
stimmt. Bislang bleibt es ruhig um 
das Thema, von wenigen Leserbrie-
fen abgesehen. Werten Sie das ein 
positives Zeichen oder beunruhigt 
Sie das?
Manuel Frick: Die praktisch ausblei-
bende öffentliche Diskussion legt 
vor allem nahe dass das Interesse

auch von einem «Sozialabbau» für 
die Senioren die Rede. Ist dieses Ar-
gument berechtigt?
Ich kann nachvollziehen, dass es 
Menschen im Rentenalter gibt, die 
mit wenig auskommen müssen und 
für die Preissteigerungen in einzel-
nen Bereichen immer schwierig 
sind. Aber die Fakten sprechen eben 
eine andere Sprache: Die jährlichen 
AHV-Renten sind in Liechtenstein 
nach wie vor höher als in der 
Schweiz und die Preise sind gemäss 
Konsumentenindex zumindest bis 
Ende 2021 nicht wesentlich gestie-
gen. Von einem Sozialabbau kann al-
so keine Rede sein.

Von den Befürwortern wird gerne

wicklung fortsetzt, könnte der Misch-
index eine Rentenerhöhung verzö-
gern. Zudem ist die AHV zur Existenz-
sicherung gedacht, dementsprechend 
finde ich persönlich eine Ausrichtung 
an Konsumentenpreisen zielführen-
der als eine Ausrichtung am Lohnni-
veau. Diese Diskussion muss aber 
noch geführt und letztlich der politi-
sche Entscheid getroffen werden.

Nun ist die Inflation auch bei uns 
gestiegen – auf knapp 3 Prozent. Ist 
deshalb in Bälde nicht sowieso mit 
einer Rentenerhöhung zu rechnen?
Das müssen wir uns auf Grundlage 
der Daten ansehen, wenn es so weit 
ist. Voraussichtlich ist aber davon 
auszugehen dass die gesetzliche

hen, dass die Wirtschaft auf Fachkräf-
te aus dem grenznahen Ausland ange-
wiesen ist und in der Zukunft zusätz-
lich verstärkt sein wird. Die Pendle-
rinnen und Pendler tragen zum wirt-
schaftlichen Erfolg des Landes bei. Es 
braucht deshalb gute Argumente, 
wenn man sie von gewissen Leistun-
gen ausschliessen möchte.

Die Befürworter wollen das Wort 
«Giesskanne» nicht mehr hören. De-
ren Anliegen ist aber definitiv eine 
Giesskanne, oder?
Dass die Initianten so empfindlich 
auf dieses Wort reagieren, legt nahe, 
dass hier ein wunder Punkt getrof-
fen wurde. Für mich ist offensicht-
lich: Durch eine Leistung die jedem dem Armutsbericht gesamtheitlich

Frick: «Derzeit 
passiert eine 
Umverteilung 
von Jung zu Alt»

Darüber wird 
abgestimmt
Heute bezahlen Erwachsene, 
die Leistungen im Gesund-
heitswesen beanspruchen, 
jährlich mindestens bis zu 500 
Franken selbst. Erst dann 
greift die Kostenübernahme 
durch die Krankenkasse. Die 
Initiative der DpL will, dass für 
Rentner die Kostenbeteiligung 
– die Franchise – gänzlich ge-
strichen wird. Neu soll der 
Staat für diese Kosten auf-
kommen. Das würde gemäss 
Berechnungen der DpL jähr-
lich circa 3,4 Millionen Fran-
ken kosten, die mit Steuergeld 
finanziert werden sollen. 

So berichteten wir am 11 Juni über die bevorstehende Abstimmung
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Dieser Gastkommentar von Marcus 
Büchel erschien in der «Volksblatt»-
Ausgabe vom Freitag.

von der staatlichen Prämienverbilli-
gung profitieren können. 

Willi Frommelt, Im Gafos 23, Schaan 


